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 Veröffentlicht am 12.05.2009

Norm

UrhG §87b

Rechtssatz

Der Auskunftsanspruch nach § 87b Abs 2 UrhG ist auf die Vertriebswege der im konkreten Fall rechtsverletzenden

Ware beschränkt. Er umfasst auch nicht die Bekanntgabe privater Endabnehmer.Der Auskunftsanspruch nach

Paragraph 87 b, Absatz 2, UrhG ist auf die Vertriebswege der im konkreten Fall rechtsverletzenden Ware beschränkt. Er

umfasst auch nicht die Bekanntgabe privater Endabnehmer.
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